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c. 146 CIC 

 

„Officium ecclesiasticum sine provisione canonica valide obtineri nequit.“ 

„Ein Kirchenamt kann ohne kanonische Amtsübertragung nicht gültig erlangt werden.“ 

 

von Martin Rehak  

 

Das Recht der lateinischen Kirche in der Gestalt des Kodex von 1983 zeichnet sich im Vergleich mit 
jenem des Kodex von 1917 aus durch einen engen Klerikerbegriff – Kleriker sind nur und alle, die eine 
sakramentale Weihe empfangen haben, vgl. c. 266 § 1 CIC; anders noch can. 108 § 1 CIC/1917: „Qui 
divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur (dt.: Als Kleriker werden 
diejenigen bezeichnet, die wenigstens durch die Erste Tonsur für den Dienst an Gott übereignet sind)“ 
–  bei einem gleichzeitig weiten Kirchenamtsbegriff – Kirchenamt ist jeder Dienst, der kraft göttlicher 
oder kirchlicher Anordnung auf Dauer eingerichtet ist und der Wahrnehmung eines geistlichen Zwecks 
dient, vgl. c. 145 § 1 CIC; anders noch can. 145 CIC/1917: „§ 1. Officium ecclesiasticum lato sensu est 
quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur; stricto autem sensu est munus ordina-
tione sive divina sive ecclesiastica constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam 
saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis (dt.: Kir-
chenamt im weiten Sinn ist jedweder Dienst, der zu einem geistlichen Zwecke rechtmäßig ausgeübt 
wird, in einem engen Sinn jedoch ist es ein kraft göttlicher oder kirchlicher Anordnung eingerichteter 
Dienst, der nach der Norm der heiligen Kanones übertragen wird, und der wenigstens eine gewisse 
Teilhabe an der kirchlichen Weihe- oder Jurisdiktionsgewalt mit sich bringt)“. 

Dabei wird zumindest in Teilen des Schrifttums seit langem beklagt (vgl. zuletzt etwa Meckel, Konzil 
und Codex, Paderborn 2017, 179–233; Hallermann, Die Pfarrei weiter denken, Münster 2020, 263–
267; Hofmann, Das Kirchenamt des Pastoralreferenten, Münster 2022, 231–235 u. passim), dass sich 
der deutsche Episkopat – anscheinend aus Gründen eines eigentümlichen, die Rezeption des gelten-
den Rechts hindernden Verhaftetseins in Traditionen – offensichtlich dazu außerstande sieht, insbe-
sondere auf Gemeinderefent:innen und Pastoralreferent:innen den kirchenrechtlichen Amtsbegriff 
anzuwenden. Stattdessen wird konsequent von einem „hauptberuflichen pastoralen Dienst“ (vgl. Rah-
menstatut [1987] für Gemeindereferenten/Gemeindereferentinnen in den Bistümern der Bundesre-
publik Deutschland, Ziff. 1.1; Rahmenstatut [1987] für Pastoralreferenten/Pastoralreferentinnen in 
den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland, Ziff. 1.1; ebenso Rahmenstatuten und -ordnungen für 
Gemeinde- und Pastoral-Referenten/Referentinnen, Ziff. 1.3.2 und passim) gesprochen. Und auch der 
Grundtext „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sen-
dungsauftrag“ des Synodalen Wegs, obschon er „klare kirchenrechtliche Begriffe“(hier, S. 27, vor Nr. 
47) und „genaue Unterscheidungen“ (hier, S. 29, vor Nr. 50) einfordert, denkt augenscheinlich im Ge-
gensatz von „Ämtern“, dessen Träger (nur) Geweihte sind, und „Diensten“, die auch ungeweihten 
Gläubigen offenstehen (vgl. hier, S. 30, Nrn. 51–52). 

Einen erfrischend anderen – nach dem eben Gesagten wohl nicht der deutschen Theologie entsprin-
genden – Akzent setzt in dieser Frage das am 20.06.2023 vorgestellte Instrumentum Laboris (Arbeits-
papier) für die erste Sitzung der sechzehnten ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode 
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(vgl. dazu cc. 342–348 CIC, insbesondere aber c. 345 CIC), welche im Oktober dieses Jahres in Rom 
zusammentreten wird. Das Instrumentum Laboris ist so aufgebaut, dass auf ein Vorwort zunächst ein 
allgemeiner Teil mit Reflexionen über „eine Reihe grundlegender Eigenschaften oder Unterscheidungs-
merkmale einer synodalen Kirche“ folgt; hieran schließen sich als besonderer Teil drei „Arbeitsblätter“ 
zu den als prioritär angesehenen Themenfeldern „Gemeinschaft“, „Sendung“ und „Teilhabe“ an, die 
zunächst Erkenntnisse aus den bisherigen Etappen des vorbereitenden Weges (auf nationaler und kon-
tinentaler Ebene) zusammenfassen und hierzu etliche, in der Generalversammlung zu diskutierende 
Fragen formulieren. Dabei wird in B 2.2 die Aufmerksamkeit auf die „Taufämter“ (ital.: „Ministeri bat-
tesimali“, engl.: „baptismal Ministries“) gelenkt, also auf Ämter, die – in einer auf ihre Sendung ausge-
richteten, „voll und ganz dienstamtlichen Kirche“ (ital.: „Chiesa tutta ministeriale“; engl.: „all-ministe-
rial Church“) – theologisch auf der Taufgnade beruhen. (Anders als der Verfasser dieses Beitrags im 
ersten Moment irrig meinte, bezeichnet der Begriff des „Taufamts“ also nicht bzw. nicht exklusiv das 
Amt des außerordentlichen Taufspenders, vgl. dazu c. 861 § 2 CIC.) Das Instrumentum Laboris hält zur 
Theologie der „Taufämter“ fest: 

„Ohne die Wertschätzung für die Gabe des Weihesakraments zu schmälern, werden die Ämter 
ausgehend von einer dienstamtlichen Auffassung der gesamten Kirche verstanden. Es ergibt sich 
eine sachliche Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils mit der Anerkennung der Taufwürde 
als Fundament für die Teilhabe aller am Leben der Kirche. Die Taufwürde wird leicht mit dem 
gemeinsamen Priestertum als Wurzel der Taufämter verbunden.“ (B 2.2., lit. a]) 

So verdienstvoll einerseits die unbefangene Verwendung des Amtsbegriffs für kirchliche Ämter, deren 
Träger Laien sind, ist, so bemerkenswert ist freilich auch, dass das Instrumentum Laboris die Taufämter 
weiter in drei Kategorien unterteilt, nämlich in eingesetzte Taufämter, außerordentliche Taufämter 
und faktische Taufämter. Dazu skizziert das Papier, dass es zum einen Ämter gibt, die spontan – ge-
meint wohl: ohne Zutun der Bischöfe – entstehen; zum anderen Ämter, die ohne eine förmliche Ein-
setzung in der Kirche anerkannt sind; sowie schließlich Ämter, die eine „Einsetzung“ – gemeint wohl: 
eine genauere kirchenrechtliche Konfiguration – und damit „eine besondere Ausbildung, Sendung und 
Stabilität erhalten“. 

Insoweit geht der Amtsbegriff des Instrumentum Laboris also über den kirchenrechtlichen Amtsbegriff 
des CIC/1983 hinaus, denn das Kirchenamt im Sinne des kodikarischen Rechts kann nicht spontan ent-
stehen, sondern bedarf der Einrichtung durch die Kirche, d.h. durch die kirchlichen Autoritäten (vgl. 
c. 145 § 1 CIC). Und ebenso kann sich nach kodikarischer Rechtslage niemand selbst spontan zum 
Amtsträger machen, sondern ist das Verfahren einer kanonischen Amtsübertragung zu beachten. Dies 
wiederum ist – wie c. 146 CIC unmissverständlich klarstellt – keine reine Förmlichkeit aus Gründen der 
äußeren Ordnung, sondern so wesentlich, dass die Gültigkeit (oder Ungültigkeit) der Amtsübertragung 
und damit die Rechtmäßigkeit der Amtsinhaberschaft davon abhängen. 

Ein mittelfristiges Korrektiv gegen Wildwuchs im Bereich der Taufämter sieht das Instrumentum Labo-
ris allerdings wohl darin, dass offene „Fragen durch eine intensivere synodale Arbeit in den Ortskirchen 
beantwortet werden“ (vgl. B 2.2, lit. c]) und sich „die für die Gemeinschaft notwendigen Taufämter 
durch Unterscheidung herauszukristallisieren“ (ebd.). 

Auch in manch anderer Hinsicht lässt das Instrumentum Laboris aus kanonistischer Sicht aufhorchen 
und ist bisweilen recht erhellend. 

Die Macher des Arbeitspapiers haben ersichtlich folgende Vision von Synodalität: Die Bischöfe (bzw. 
die Synodalversammlung hören (hört) auf das Volk Gottes („decision-making“) und würdigen (würdigt) 
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dann den Glaubenssinn des Gottesvolkes in einem kollegialen Akt der Unterscheidung („decision-ta-
king“), vgl. Vorwort, Ziff. 10; B 3.2, Ziff. 5; B 3.5, lit. e]); und passim. Insofern stehen zwar das Volk 
Gottes und die Bischöfe gewiss in einer „Beziehung“ – auch dies meines Erachtens eines der Schlüssel-
wörter des Instrumentum Laboris, welches negativ gewendet zugleich Verschiedenheit, Trennung und 
Abstand signalisiert. Jedoch wird damit glasklar und unmissverständlich eine Differenz zwischen Bera-
tung und Entscheidung markiert; oder noch schärfer formuliert: Dem Volk Gottes wird implizit die 
(Kompetenz und) Zuständigkeit für die Unterscheidung der zuvor im „Gespräch im Geist“ formulierten 
Beiträge und Standpunkte abgesprochen. Es sind die Bischöfe, denen das „Charisma der Unterschei-
dung“ (vgl. B 2.5 lit. b]) zukommt. Oder nochmal anders und etwas gefälliger gesagt: Die „synodale 
und die hierarchische Dimension [sind] […] beide für die Kirche konstitutiv“ (B 3.2, lit. b]), wobei „es 
der Gemeinschaft leichter gelingt, die Legitimität von Entscheidungen anzuerkennen und sie zu akzep-
tieren, wenn die Autorität sie im Rahmen synodal geprägter Prozesse trifft“ (ebd.). 

Etwas verwunderlich, aber hier nicht zu vertiefen, ist bei alldem die augenscheinliche Anwendung of-
fenbarungstheologischer Kategorien („sensus fidelium“, vgl. dazu besonders B 2.5, Ziff. 5; B 3.2, lit. d]; 
ferner Vorwort, Ziff. 11) auf Fragen, die ganz überwiegend nicht die Glaubenslehre der Kirche, sondern 
disziplinäre und administrative Themen betreffen und insoweit als Instrumente der Erkenntnis zu-
nächst einmal Vernunft und gesunden Menschenverstand verlangen. Völlig überhöht von der passiven 
Inerranz der Gläubigen her argumentierend indes B 3.5, lit. d):  

„Wie könnte ein nicht-kollegialer Akt das unterscheiden, was der Geist der Kirche durch die Kon-
sultation des Gottesvolkes sagt, denn dieses ‚kann im Glauben nicht irren‘ (LG 12)?“ 

Näherer Betrachtung wert ist dabei der Nachdruck, mit dem für die bischöfliche Unterscheidung die 
Qualität eines kollegialen Akts verlangt wird, vgl. dazu B 3.4, Ziff. 2; B 3.5, lit. d). Man hätte zu gerne 
Gewissheit darüber, ob dies eine eher rhetorische, oder eine (theologische und) rechtliche Ansage ist. 
Wäre letzteres der Fall, so könnten im Zuge der bischöflichen Unterscheidung von allen im Volk Gottes 
in den synodalen Prozess eingebrachten Meinungen und Ansichten nur jene Bestand haben, die auf 
dem jeweiligen (nationalen, internationalen, kontinentalen, weltweiten) Level von allen (!) Bischöfen 
einmütig (!) gebilligt werden. Eine bloße Mehrheit würde hingegen nicht genügen. 

Zur Arbeitsweise der Synodalversammlung findet sich in B 1, Ziff. 48, die klare Auskunft:  

„Die Synodalversammlung kann nicht als repräsentativ und gesetzgebend im Sinne eines parla-
mentarischen Gremiums mit seiner mehrheitsbildenden Dynamik verstanden werden.“ 

In B 2.3 wird die Frage aufgeworfen, was zu einer stärkeren Anerkennung und Förderung der Tauf-
würde von Frauen beitragen kann. Aufgrund jener „Pluralität der Erfahrungen, Standpunkte und Per-
spektiven“ (ebd., lit. d]), die bei den Kontinentalversammlungen zutage getreten sei, müsse man frei-
lich „vermeiden, Frauen als homogene Gruppe oder abstraktes oder ideologisches Diskussionsthema 
zu behandeln“ (ebd.). Erst als vorletzte der aus dem bisherigen Prozess abgeleiteten Fragen für die 
Unterscheidung wird die Forderung der Mehrheit der Kontinentalversammlungen – die deutsche 
Übersetzung nennt, anders das italienische bzw. englische Original, explizit den Nahen Osten, Latein-
amerika, Ozeanien und Europa – zur Diskussion gestellt, den Zugang von Frauen zum Diakonat neu zu 
überdenken. 

Für eine Reflexion des Verhältnisses der Taufämter zu den Weiheämtern wird in B 2.4, Ziff. 8, gefragt, 
ob es möglich sei, „dass Laien insbesondere an Orten, an denen die Zahl der geweihten Amtsträger 
sehr gering ist, die Leitungsrolle in der Gemeinde übernehmen dürfen?“ Der Blick ins Gesetz – alte 
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Juristenweisheit – erleichtert die Rechtsfindung, denn etwa c. 517 § 2 CIC gibt einen beachtlichen Hin-
weis darauf, dass dies jedenfalls nicht völlig abwegig ist, vgl. dazu aber auch hier. 

Zwecks nämlicher Reflexion wird sodann ebd., Ziff. 9, gefragt, ob es möglich sei, „eine Reflexion dazu 
zu eröffnen, ob die Regeln für den Zugang zum Priesteramt für verheiratete Männer zumindest in ei-
nigen Bereichen überarbeitet werden können?“ Die verschachtelte – um nicht zu sagen: verdruckste – 
Formulierung lässt erahnen, dass es hier nicht um die leicht (und selbstverständlich mit „Ja“) zu beant-
wortende Frage geht, ob man de lege ferenda die Norm des c. 1042 Nr. 1 CIC abändern kann (vgl. dazu 
auch hier); sondern um die durchaus geringfügig komplexere Frage, ob dies in Abwägung allen Für und 
Wider opportun ist. 

In den Überlegungen unter B 2.5 zur Neugestaltung des Bischofsamts werden die Bischöfe dazu auf-
gefordert, sich auf mehr Synodalität einzulassen, das heißt „gemeinsam als Volk Gottes zu gehen und 
einen synodalen Stil von Kirche zu fördern“ (ebd., lit. a]), „ohne die Teilhabe aller als Bedrohung ihres 
Leitungsamtes zu betrachten“ (ebd.). Zugleich lässt das Instrumentum Laboris – so die bescheidene 
Meinung des Verfassers dieses Beitrags – jedoch keinen Zweifel daran, dass nicht das Konzept des 
Bischofsamts, sondern allein die Modalitäten seiner Amtsausübung zur Debatte stehen (vgl. explizit 
ebd., lit. c]). Die Entscheidungsprozesse sind im Sinne einer „größeren Transparenz und Rechenschafts-
pflicht“ (ebd.; vgl. auch B 3.1, lit. d]) aus- bzw. umzugestalten, dies aber wohlgemerkt so, dass ein 
Abdriften in die „Mechanismen der politischen Demokratie“ (ebd.) vermieden wird. Denn es gilt: 

„Ebenso wie die Vielfalt der Charismen ohne Autorität zur Anarchie wird, wird die Strenge der 
Autorität ohne den Reichtum der Charismen, Ämter und Berufungen zur Diktatur.“ 

Dazu wird der Synodalversammlung aufgetragen, eine Kriteriologie für den Fall zu entwickeln, dass ein 
Bischof sich bei seiner Entscheidung über den Ratschlag seiner Beratungsorgane hinwegsetzen möchte 
(vgl. ebd., Ziff. 4). 

In B 3.1, lit. c) nimmt das Arbeitspapier das in der ersten Phase des synodalen Prozesses formulierte 
Desiderat auf, „insbesondere für Bischöfe stärker partizipative Auswahlverfahren einzuführen“. 

Wiederholt und am eindringlichsten vielleicht in B 3.1, Ziff. 4, wird in einer besseren, für eine Kultur 
der Synodalität sensibilisierenden Ausbildung der Kandidaten für die Weiheämter der Schlüssel zu ei-
ner nachhaltig synodalen Kirche gesehen. Dazu wird ebd. sogar ein Austausch über „die Neuausrich-
tung der Curricula an den theologischen Fakultäten“ angeregt. 

In B 3.2, Ziff. 2, wird die Synodalversammlung aufgefordert, jene Änderungen im Kirchenrecht zu be-
nennen, die erforderlich sind, um das „Gespräch im Geist“ des Volkes nebst dem Zuhören der anschlie-
ßend zur Unterscheidung berufenen Bischöfe zu institutionalisieren und zur normalen Praxis werden 
zu lassen. 

Bezüglich weltlicher Modelle von Partizipation wird in B 3.2, Ziff. 8, eine Prüfung erbeten, ob diese für 
mehr Synodalität in der Kirche in Wahrheit förderlich oder hinderlich sind. 

In B 3.3, lit. 3), wird an den Wunsch aus den Kontinentalversammlungen erinnert, 

„kirchenrechtlich zu intervenieren, indem zwischen dem in den geltenden Vorschriften stark be-
kräftigten Autoritätsprinzip und dem Prinzip der Teilhabe wieder ein Gleichgewicht hergestellt 
wird; indem die synodale Ausrichtung der bereits bestehenden Institute gestärkt wird; und in-
dem neue Institute geschaffen werden, insoweit dies für die Bedürfnisse des Lebens der Ge-
meinschaft notwendig erscheint, und indem über die effektive Anwendung der Vorschriften ge-
wacht wird.“ 

https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/fileadmin/01040030/2020/KdM_28__34_2___fehlende__Rechtskraft_von_Instruktionen.pdf
https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/fileadmin/01040030/2019/KdM_19__1042_1____1047_2_3____Weihehindernis_Ehe__Dispens.pdf
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Dem entsprechend wird die Synodalversammlung ebd., Ziff. 1, zu Betrachtungen darüber aufgefor-
dert, inwiefern „sich die kirchenrechtlichen Strukturen und die pastoralen Vorgehensweisen ändern 
[müssen], um Mitverantwortung und Transparenz zu fördern?“ 

Erstaunlich ist, dass der Heilige Vater ausgerechnet von der Generalversammlung der Bischofssynode 
sich die gewiss von Ortskirche zu Ortskirche unterschiedliche Antwort auf die Frage erhofft, welche 
„Hindernisse (geistig, theologisch, praktisch, organisatorisch, finanziell, kulturell) […] der Umwandlung 
der derzeit kirchenrechtlich vorgeschriebenen Teilhabegremien in Organe mit effektiver gemeinschaft-
licher Unterscheidung entgegen [stehen]?“ (B 3.3, Ziff. 3). 

Eine etwas irreführende Übersetzung aus dem italienischen bzw. englischen Original begegnet in B 3.4, 
Ziff. 3. Papst Franziskus hatte in seiner Ansprache vom 17.10.2015 anlässlich der 50-Jahr-Feier der Er-
richtung der Bischofssynode, in: AAS 107 (2015), 1138–1144, erklärt: „Dobbiamo riflettere per realiz-
zare ancor più, attraverso questi organismi, le istanze intermedie della collegialità, magari integrando 
e aggiornando alcuni aspetti dell'antico ordinamento ecclesiastico (dt.: Wir müssen nachdenken, um 
durch diese Organismen die Zwischeninstanzen der Kollegialität noch mehr zur Geltung zu bringen, 
eventuell durch Integration und Aktualisierung einiger Aspekte der alten Kirchenordnung)“. Nachdem 
das Instrumentum Laboris zunächst in B 3.4, lit. c), an dieses Statement erinnert, wird ebd., Ziff. 3, als 
zu diskutierenden Frage vorgeschlagen: „Quali elementi dell’antico ordinamento ecclesiastico è op-
portuno integrare e aggiornare per rendere effettivamente le Strutture Gerarchiche Orientali, le Con-
ferenze Episcopali e le Assemblee continentali istanze intermedie di sinodalità e collegialità? (ital.); 
„What elements of the ancient ecclesiastical order should be integrated and updated to make the 
Eastern Hierarchical Structures, Episcopal Conferences and Continental Assemblies effective instances 
of synodality and collegiality?” (engl.). Es geht also darum, ob und ggf. welche Aspekte der antiken 
kirchlichen Rechtsordnung in aktualisierter Form in das geltende Kirchenrecht integriert werden kön-
nen. In der deutschen Übersetzung kommt dieser Sinn nur ungenau zur Geltung, wenn gesagt wird: 
„Welche Punkte der alten Kirchenordnung sollten ergänzt und aktualisiert werden, um die ostkirchli-
chen hierarchischen Strukturen, die Bischofskonferenzen und die Kontinentalversammlungen effektiv 
zu Zwischeninstanzen für Synodalität und Kollegialität zu machen?“ Vielmehr kann der weniger auf-
merksame Leser den Eindruck gewinnen, die Verfasser bzw. die Übersetzer des Arbeitspapiers würden 
das geltende Kirchenrecht bereits pejorativ als die „alte Kirchenordnung“ bezeichnen, bezüglich deren 
Ergänzungs- und Aktualisierungsbedürftigkeit nicht mehr das „Ob“, sondern nur noch das „Wie“ zu 
klären ist. 

In B 3.5 wird als zentrale Frage für die Unterscheidung platziert, wie die Synodalversammlung das „Ex-
periment“ (!) der Teilnahme einiger Nicht-Bischöfe bewertet. Diese Teilnehmer:innen werden ebd., 
Ziff. 3b, als „qualifizierte Zeugen“ bezeichnet, wobei die Qualifizierung als „qualifiziert“ meines Erach-
tens in einer erheblichen Spannung zu der mehrfach erinnerten Forderung steht, Synodalität mit größt-
möglicher Inklusion zu verbinden und auf die Partizipation von Armen, Alten, Ausgegrenzten, Behin-
derten, Frauen, Jugendlichen, Kranken, Minderheiten und Ungebildeten (vgl. B 2.2., Ziff. 5; B 3.2, 
lit. a]; B 3.3, lit. b]) zu achten. 

In der Gesamtschau all dessen ist wohl eine gewisse Skepsis angebracht, ob – zumal angesichts erster 
Auflösungserscheinungen, vgl. dazu hier, hier, hier, hier und hier – der deutsche Synodale Weg aus der 
Weltsynode – bildlich gesprochen – Honig wird saugen zu können und durch sie auf einmal römischen 
Rückenwind erhält, vgl. dazu aber hier. Jedenfalls wurde in den wenigen bisherigen Äußerungen der 
Protagonist:innen des Synodalen Wegs dieser Frage keine allzu große Aufmerksamkeit gewidmet, vgl. 
dazu hier, hier und hier. Aber sei dem, wie es ist. Die Kirchenrechtswissenschaft jedenfalls darf sich auf 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
https://www.vatican.va/archive/aas/documents/2015/acta-novembre2015.pdf
https://www.katholisch.de/artikel/45333-zdk-fordert-von-bischoefen-finanzierung-des-synodalen-ausschusses
https://www.katholisch.de/artikel/45636-nach-geplatzter-ausschuss-finanzierung-unverstaendnis-bei-verbaenden
https://www.katholisch.de/artikel/45630-nach-bischofs-veto-wie-geht-es-mit-dem-synodalen-ausschuss-weiter
https://www.katholisch.de/artikel/45776-hoff-mentalitaetsriss-unter-bischoefen-beschaedigt-handlungsfaehigkeit
https://www.katholisch.de/artikel/45803-keine-finanzierung-mehr-synodalbuero-wird-geschlossen
https://www.katholisch.de/artikel/45654-wie-die-weltsynode-den-synodalen-weg-noch-retten-kann
https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/instrumentum-laboris-zur-weltsynode-in-rom-veroeffentlicht
https://www.zdk.de/veroeffentlichungen/pressemeldungen/detail/ZdK-Praesidentin-sieht-in-Arbeitspapier-fuer-Weltsynode-gute-Grundlage-der-Beratungen--1567l/
https://www.katholisch.de/artikel/45634-deutsche-bischoefe-fuehlen-sich-durch-synoden-arbeitspapier-bestaerkt
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einen spannenden Herbst und eine intensive Synoden-Intersessio freuen, in der das Synodensekreta-
riat – wie es in der Einführung zu den Arbeitsblättern heißt – bestrebt sein wird, jene  

„notwendigen vertiefenden Studien, vor allem theologischer und kirchenrechtlicher Art, im Hin-
blick auf die zweite Tagung der Synodenversammlung im Oktober 2024 [zu] fördern.“ 

 


